
 

 

 

 

Jugendtaxi Hochburg-Ach 

Richtlinien und Nutzungsbedingungen 
 

Wer ist anspruchsberechtigt: 
 

Anspruchsberechtigt sind Jugendliche von 16 bis 21 Jahren sowie Zivil- bzw. Präsenzdiener und 

Studierende bis 26 Jahre mit Hauptwohnsitz in 5122 Hochburg-Ach. 

 

Anzahl und Höhe der Gutscheine 
 

Jeder berechtigte Jugendliche kann bei der Gemeinde unter Vorlage der 4youCard und aufrechtem 

Anspruch pro Jahr 15 Gutscheine á € 4,00 (Gesamtwert € 60,00/Jahr) beantragen. 

Die Gutscheine werden zu je 1/3 vom Land und der Gemeinde gefördert. Vom Jugendlichen ist 

lediglich ein Selbstkostenbeitrag in Höhe von € 20,00 bei Abholung der Gutscheine zu entrichten. 

 

Jugendtaxipartner 
 

Die Gutscheine sind für nachstehende Taxiunternehmen gültig: 

 Central Taxi HS OG. / Hochburg-Ach (Tel.: 0676/4260426) 

 Taxi Georg Albrecht / Eggelsberg (Tel.: 0664/35 85 759) 

 Taxi Gaßner-Schäfer GmbH / Burghausen (Tel.: 0049/8677-3338) 
(nur für Fahrten, die dt. Beförderungsunternehmen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen übernehmen dürfen) 

 

Verbindliche Uhrzeiten: 
 

* Freitag  Samstag Sonntag 

 18:00 bis 24:00 Uhr 00:00 Uhr bis 03:00 Uhr 

18:00 Uhr bis 24:00 Uhr 

00:00 Uhr bis 03:00 Uhr 

 
 

** Wochentag vor gesetzlichen Feiertag  Gesetzlicher Feiertag 

 18:00 bis 24:00 Uhr 00:00 Uhr bis 03:00 Uhr 

 

Nutzungsbedingungen 
 

 Die Jugendtaxi-Gutscheine gelten nur in Verbindung mit der 4youCard. 

 Die Gutscheine sind nicht übertragbar bzw. dürfen nicht weitergegeben werden. 

 Die Gutscheine können nur bei einem der Jugendtaxi-Partner eingelöst werden und sind 

nicht in bar ablösbar. 

 Der Fahrpreis kann gänzlich mit Jugendtaxi-Gutscheinen bezahlt werden. Allerdings wird 

auf einen Taxi-Gutschein kein Wechselgeld herausgegeben. 

 Alkohol- und Tabakkonsum sind im Taxi ist nicht gestattet. 

 Die Nutzung des Jugendtaxis ist auf Freitag, Samstag, Sonntag und Feiertage, sowie auf 

den Tag vor Feiertagen beschränkt. 

 

 

Jeder Missbrauch der Jugendtaxi-Gutscheine und Verstöße gegen die Nutzungs-

bedingungen ziehen den Verlust der Jugendtaxigutscheine nach sich. 

 

Fälschung und Manipulation der Jugendtaxi-Gutscheine sind Betrug und werden 

strafrechtlich verfolgt; es besteht kein Rechtsanspruch auf Jugendtaxi-Gutscheine. 

 

Die Richtlinien treten mit 01.01.2020 in Kraft und gelten bis auf Widerruf. 


